
4/1445/2023 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

    Gemeinde Selmsdorf 
 

  
 

1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 
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Bearbeitung: 
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Datum 
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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Bau- und Umweltausschuss Selmsdorf der 
Gemeinde Selmsdorf (Vorberatung)  Ö 

Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde 
Selmsdorf (Vorberatung)  Ö 

Gemeindevertretung Selmsdorf (Entscheidung)  Ö 
 
Sachverhalt 
Die Gemeindevertretung hat am 13. April 2023 den Entwurf der 1. Änderung und Ergänzung 
des Bebauungsplanes Nr. 9 gebilligt und die öffentliche Auslegung beschlossen. Zwischen 
dem 08. Mai 2023 und dem 15. Juni 2023 wurde daraufhin die Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung durchgeführt. 
Die abgegebenen Stellungnahmen wurden im Rahmen der Abwägung behandelt (siehe 
Anlagen). 
 
Beschlussvorschlag 

1. Die Gemeindevertretung hat die während der Beteiligung der berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen mit 
folgendem Ergebnis geprüft: siehe Anlagen. Die Anlagen sind Bestandteil des 
Beschlusses. 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange, die Stellungnahmen vorgebracht haben, das Abwägungsergebnis 
mitzuteilen. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Kekeine 

 

Anlage/n 
1 Selmsdorf 1.Ä+E B9_Abwägung (öffentlich) 
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GEMEINDE SELMSDORF 
 

Satzung über die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 9  
„Gewerbegebiet Kurzstucken“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zum Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 

Bearbeitungsstand 07.09.2023 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Beurteilungsgrundlagen zur 
Kenntnis. 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zu den vorgelegten Unterlagen und den Planungs-
zielen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass durch die Er-
schließung des Gewerbegebietes mit einem kombinierten Geh- und 
Radweg keine raumordnerischen Belange berührt werden. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem Vorhaben keine Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung entgegenstehen. 
 
Der abschließende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Das Amt Schönberger Land übersendet dem Amt für Raumordnung 
und Landesplanung nach Genehmigung ein Exemplar des rechtskräf-
tigen Bebauungsplanes. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Ausführungen zu den vorgelegten 
Unterlagen zur Kenntnis. 
 
 
 
Die Auflistung der beteiligten Fachdienste und Fachgruppen wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt: 

Seite 6 von 56



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger      Abwägung der Gemeinde Selmsdorf 

 5 
 

 
Fachdienst Bauordnung und Planung 
 
Bauleitplanung 
 
Zu 1.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Ausführungen zu den Plan-
inhalten zur Kenntnis. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich die vorliegende Planung 
nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Es wird richtigerweise 
angemerkt, dass die Gemeinde die Flächenausweisung der Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplanes prüft. Dies ist aufgrund der Zeit-
spanne seit der letzten Auslegung umfangreich und benötigt Zeit.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde dem Entwick-
lungsgebot entsprechend nachzukommen hat. 
 
Zu Text Teil – B: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Ge-
meinde Selmsdorf ist sich der teils umfangreichen Geländearbeiten 
bewusst. Diese betreffen zudem nicht alle Flächen innerhalb des Ge-
werbegebietes. Aufgrund der bewegten Topographie vor den Erschlie-
ßungsarbeiten sind diese jedoch notwendig. Im Rahmen der Erschlie-
ßungsarbeiten wurde das Gelände entsprechend bearbeitet, um die 
notwendigen Leitungen einzubringen. Dennoch ist es bis zur Freigabe 
der Straße nicht vollumfänglich möglich, alle Bereiche zu regulieren. 
Außerdem stellt dies für die künftigen Eigentümer nur eine Möglichkeit 
dar. Je nach Nutzung kann dann entschieden werden, ob weitere Bo-
denarbeiten notwendig werden. 
 
Untere Denkmalschutzbehörde 
 
Der Hinweis zum Bodendenkmal wird zur Kenntnis genommen. Kapi-
tel 7 der Begründung wird entsprechend angepasst. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich das Bau-
denkmal Nr. 864 „Lauen, Dorfstraße 1, Villa“ in der näheren Umge-
bung des Plangebietes befindet. Die Gemeinde weist jedoch darauf 
hin, dass aufgrund des vorhandenen Waldes sowie der weiteren Ge-
hölzflächen keine Sichtbeziehungen zwischen Baudenkmal und Ge-
werbegebiet bestehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise 
in der Begründung sowie auf dem Plan werden entsprechend geprüft. 
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FD Umwelt und Kreisentwicklung 
 
Untere Wasserbehörde 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
auf keine entgegenstehenden Belange hinweist. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus wasserrechtlicher Sicht 
keine Bedenken gegen die vorgelegte Planung bestehen. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
der unteren Wasserbehörde vom 16.08.2021 bestehen bleibt. Die Stel-
lungnahme der unteren Wasserbehörde wird im Folgenden beigefügt 
(siehe Seite 13). 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
der unteren Naturschutzbehörde auf entgegenstehende Belange hin-
weist, die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksich-
tigt werden müssen. 
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Baum- und Alleenschutz 
Die Ausführungen zum § 19 Abs. 1 NatSchAG werden zur Kenntnis 
genommen und sind grundsätzlich zu beachten. 
 
Die Gemeinde stellt nachfolgend die Ergebnisse des Vor-Ort-Termins 
vom 16. November 2022 dar. Am Vor-Ort-Termin teilgenommen haben 
der Auftraggeber, die untere Naturschutzbehörde, das Ingenieurbüro 
Möller sowie das Planungsbüro Hufmann. 
Die Bäume, die sich nordöstlich der Selmsdorfer Landstraße befinden, 
sind als Baumreihe anzusprechen. Zur Klärung des Eingriffs in den 
Wurzelbereich war eine Suchschachtung durchzuführen. Die Ergeb-
nisse der Suchschachtung wurden entsprechend der Beratung in der 
Begründung dargelegt. 
 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der Baumreihe durch den Geh- und 
Radweg kann aufgrund der Ergebnisse der Suchschachtung ausge-
schlossen werden. Das von der unteren Naturschutzbehörde geforder-
te Protokoll zur Suchschachtung wurde der unteren Naturschutzbehör-
de mit Datum vom 08.08.2023 übersandt. 
 
Die Gemeinde ergänzt den Verweis auf die Fachstandards der DIN 
18920 und der RAS-LP4 in den Hinweisen. 
 
Natur- und Landschaftsschutzgebiete 
Die Gemeinde stellt den Überschneidungsbereich des Landschafts-
schutzgebietes „Palinger Heide und Halbinsel Teschow“ in der Plan-
zeichnung nachrichtlich dar. 
 
Artenschutz 
Die Gemeinde ersetzt den genannten Passus in den Hinweisen der 
1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 9. 
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Der Verweis auf die Ausnahmegenehmigung sollte lediglich die Mög-
lichkeit darlegen, außerhalb der Brutzeit ggf. im Einzelfall Abstimmun-
gen mit der uNB zu treffen. Eine Andeutung einer generellen Inaus-
sichtstellung von der Zeitenregelung war nicht Anliegen der Gemeinde. 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
FD Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr 
 
Untere Straßenverkehrsbehörde 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass gegen das Vorhaben aus 
straßenverkehrsrechtlicher Sicht keine Einwände erhoben werden. 
 
Die Hinweise zur Verkehrsführung werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde hat im Rahmen der 1. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 die Zufahrtssituation zum Gewerbegebiet an-
gepasst. Die Wegeverbindung von Nord nach Süd wird mit einem 
2,50 m breitem kombinierten Geh- und Radweg ausgebaut. Lediglich 
die Planstraßen von West nach Ost erhält einen 2,30 m breiten Geh-
weg. Aufgrund des zu erwartenden geringen Radverkehrsaufkommens 
ist ein kompletter Ausbau nicht notwendig. Der Querschnitt B-B der 
Planzeichnung wird entsprechend korrigiert. 
 
Der Hinweis zu Bauarbeiten wird zur Kenntnis genommen. 
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FD Kreisinfrastruktur/FG Hoch- und Straßenbau 
 
Straßenaufsichtsbehörde 
Zu 1.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass für neu zu 
planende Straßen und Nebenanlagen die RASt 06 einzuhalten ist. Die 
weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rah-
men von Erschließungsarbeiten grundsätzlich zu berücksichtigen. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Bereich der Zu-
fahrt hat sich die Gemeinde entschieden, einen 2,50 m breiten kombi-
nierten Geh- und Radweg vorzusehen. Der Schnitt B-B wird entspre-
chend korrigiert. Entlang der Planstraße von West nach Ost ist dies 
aus Sicht der Gemeinde nicht notwendig. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
Straßenbaulastträger 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur Planung keine Einwände 
bestehen, da keine Straßen und Anlagen in der Trägerschaft der Stra-
ßenbaulastträger des Landkreises Nordwestmecklenburg betroffen 
sind. 
 
FD Öffentlicher Gesundheitsdienst 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass grundsätzlich kei-
ne Bedenken gegen die vorgelegte Planung bestehen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich zur Stellungnahme vom 
18.06.2021 (Gesamtstellungnahme Landkreis NWM) keine weiteren 
Einwände ergeben. Die Stellungnahme des Fachdienstes Öffentlicher 
Gesundheitsdienst wird im Folgenden beigefügt (siehe Seite 14). 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im Geltungs-
bereich diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes 
befinden. Es wird zur Kenntnis genommen, dass auf den Erhalt der 
Lagenetzpunkte zu achten ist. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im 
Rahmen von Baumaßnahmen grundsätzlich zu beachten.  
 
Der Hinweis, dass die Übereinstimmung der Planungsunterlagen mit 
dem aktuellen Liegenschaftskataster nicht geprüft wurde, wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Der beigefügte Lageplan wurde geprüft. Im Geltungsbereich und der 
planungsrelevanten Umgebung befinden sich diverse Aufnahme- und 
Sicherungspunkte des Lagenetzes. 
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Stellungnahme der unteren Wasserbehörde zum Bebauungsplan Nr. 9 
der Gemeinde Selmsdorf vom 16.08.2021 sowie Abwägung der Ge-
meinde Selmsdorf: 
 

 

 
 
 
 
 
Untere Wasserbehörde 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
der unteren Wasserbehörde auf keine entgegenstehenden Belange 
hinweist. 
 
Zu 1.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben nicht 
durch Trinkwasserschutzzonen berührt wird und die Trink- und 
Brauchwasserversorgung über den Zweckverband Grevesmühlen be-
reitgestellt wird. 
 
Zu 2.: Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Abwasserbeseiti-
gungspflicht den Gemeinden obliegt und diese Pflicht auf den ZVG 
übertragen wurde. Es wird zur Kenntnis genommen, dass für anfallen-
des Abwasser ein Antrag auf Indirekteinleitung bei der unteren Was-
serbehörde zu stellen ist. 
 
Zu 3.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass das unbelastete und ge-
ring verschmutzte Niederschlagswasser erlaubnisfrei zu versickern ist 
und der Nachweis erbracht wurde. 
Des Weiteren wird zur Kenntnis genommen, dass für die Nieder-
schlagswassereinleitung aus dem Regenrückhaltebecken eine wasser-
rechtliche Erlaubnis zu beantragen ist. 
 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme des Fachdienstes Öffentlicher Gesundheitsdienst zum 
Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Selmsdorf vom 16.08.2021 sowie 
Abwägung der Gemeinde Selmsdorf: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FD Öffentlicher Gesundheitsdienst: 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Fach-
dienstes Öffentlicher Gesundheitsdienst keine grundsätzlichen Beden-
ken gegen die Planung bestehen. Es wird zur Kenntnis genommen, 
dass die Erarbeitung eines Lärmschutzgutachtens sowie dessen Auf-
nahme in den Festsetzungskatalog begrüßt werden. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
Zu 1.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Unterla-
gen aus landwirtschaftlicher Sicht geprüft wurden und die 1. Änderung 
und Ergänzung des Bebauungsplanes keine landwirtschaftlichen Nutz-
flächen betrifft. Da auch keine zusätzlichen Kompensationsmaßnah-
men notwendig sind, werden keine Bedenken und Anmerkungen ge-
äußert. 
 
 
 
Zu 2.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet sich in 
keinem Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet 
und somit keine Bedenken geäußert werden. 
 
 
Zu 3.1: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des StALU 
nicht betroffen sind. Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises 
Nordwestmecklenburg wurde im Rahmen der Beteiligung ebenfalls zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
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Zu 3.2: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass Gewässer 
erster Ordnung und wasserwirtschaftliche Anlagen in der Zuständigkeit 
des StALU von der Planung nicht berührt werden und daher keine 
wasserwirtschaftlichen Bedenken bestehen. 
 
 
Zu 3.3: Der Hinweis auf das Altlasten- und Bodenschutzkataster für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im Pla-
nungsbereich und seiner immissionsschutz-/abfallrechtlichen Umge-
bung die genannten Asphaltproduktionsanlage befindet, diese Be-
standsschutz genießt und bei allen Planungsmaßnahmen zu berück-
sichtigen ist. Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung des 
Ursprungsplanes wurde die Anlage, die sich im Plangebiet des Bebau-
ungsplanes Nr. 6 befindet, bereits berücksichtigt. 
 
Die Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Umwelt und Landwirt-
schaft Westmecklenburg wird im Folgenden beigefügt (siehe Seite 17). 
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Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Umwelt und Landwirtschaft 
Westmecklenburg zum Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Selmsdorf 
vom 08.06.2021 sowie Abwägung der Gemeinde Selmsdorf: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall und Kreislaufwirtschaft 
Die Darstellung der genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz wird von der Gemeinde zur Kenntnis 
genommen.  
 
Die genannten genehmigungsbedürftigen Anlagen wurden im Rahmen 
der Planung berücksichtigt, es ergeben sich keinerlei negative Auswir-
kungen auf das Plangebiet. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass das geplante Vor-
haben keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz sowie 
keine Belange nach Energiewirtschaftsgesetz in der Zuständigkeit des 
Bergamtes Stralsund berührt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für den Bereich des Vorhabens 
zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder Anträge auf Erteilung von 
Bergbauberechtigungen vorliegen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder ergän-
zende Anregungen vorgebracht werden. 

Seite 20 von 56



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger      Abwägung der Gemeinde Selmsdorf 

 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass das Landesamt für 
Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V zu den eingereichten Unterla-
gen keine Stellungnahme abgibt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im Planbe-
reich die Bundesstraße B 104 befindet. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen das geplante Vorhaben 
unter Beachtung der genannten Punkte keine Einwände bestehen. 
 
Zu a: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der 
Erschließungsplanung beachtet. 
 
Zu b: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wurden be-
reits im Ursprungsplan im Rahmen der Schalltechnischen Untersu-
chung berücksichtigt. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Tele-
kom prinzipiell keine Einwände gegen die vorgelegte Planung beste-
hen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planungsbereich keine 
Telekommunikationslinien der Telekom befinden. 
 
Die Hinweise zu Leitungen der Telekom werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Die Hinweise zur Anbindung des Gebietes werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 

Seite 25 von 56



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger      Abwägung der Gemeinde Selmsdorf 

 24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zu den Planungsabsichten werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass der Planung auf 
Grundlage der gültigen Satzungen des ZVG die grundsätzliche Zu-
stimmung gegeben wird. 
Die Hinweise der Stellungnahme vom 11.06.2021 (siehe Seite 25f.) 
werden weiterhin beachtet. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass entsprechend der Stellung-
nahme vom 11.06.2021 eine Erschließungsvereinbarung zwischen 
dem Erschließer und dem ZVG geschlossen wurde und sich die Er-
schließungsplanung derzeit in Umsetzung befindet. 
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Stellungnahme des Zweckverbandes Grevesmühlen zum Bebauungs-
plan Nr. 9 der Gemeinde Selmsdorf vom 11.06.2021 sowie Abwägung 
der Gemeinde Selmsdorf: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass für die Umsetzung 
der Planungen der Abschluss eines Erschließungsvertrages zwischen 
dem Vorhabenträger und dem Zweckverband notwendig ist. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Gebiet dem Anschluss- 
und Benutzungszwang gemäß den gültigen Satzungen des ZVG unter-
liegt und somit entsprechend der Beitragssatzung im Abwasserbereich 
beitragspflichtig ist. 
 
Trinkwasserversorgung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Realisierung des Bebau-
ungsplanes eine Erweiterung des Leitungsnetzes voraussetzt. Die 
technische Planung wird durch den beauftragten Erschließungsplaner 
mit dem ZVG abgestimmt. 
 
Löschwasserbereitstellung 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die zusätzlichen Hydranten 
zur Abdeckung des Löschwasserbedarfes vertraglich zu binden sind. 
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Schmutzwasserentsorgung 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass für die Erschlie-
ßung der vorhandene Leitungsbestand zu erweitern und die techni-
sche Planung mit dem ZVG abzustimmen ist. Der beauftragte Er-
schließungsplaner wird diese Aufgabe übernehmen. Das vorhandene 
Schmutzwasserpumpwerk in der Straße „An der Trave“ ist beim vor-
handenen Anschluss um einen Staukanal als Rückhaltung zu erwei-
tern. Das Fassungsvermögen soll in Zusammenarbeit mit dem ZVG 
ermittelt werden. 
 
Niederschlagswasserbeseitigung 
Das auf den Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser soll 
über einen Niederschlagswasserkanal in ein Versickerungsbecken am 
Tiefpunkt des Plangebietes abgeleitet werden. Das auf den privaten 
Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser soll grundsätzlich 
versickert werden. Gemäß vorliegendem Baugrundgutachten sind die 
anstehenden Böden dafür geeignet. 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass der ZVG die was-
serrechtliche Erlaubnis im Falle einer Unterhaltung des Versickerungs-
beckens benötigt sowie eine schriftliche Erklärung der Gemeinde not-
wendig wäre. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass der Wasser- und 
Bodenverband Stepenitz – Maurine keine Bedenken gegen die vorge-
legte Planung äußert. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich in diesem Bereich keine 
Gewässer zweiter Ordnung in der Unterhaltungspflicht des WBV befin-
den. 
 
Der Hinweis auf die untere Wasserbehörde des Landkreises NWM 
wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass derzeit keine Lei-
tungen oder Anlagen der HanseGas GmbH innerhalb des Planberei-
ches betrieben werden oder geplant sind. 
 
Der Hinweis auf Leitungen und Anlagen anderer Netzbetreiber wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet 
derzeit keine Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH befinden. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt den Hinweis auf die Schutzanweisung 
zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich die Baumaßnahme außer-
halb des Versorgungsgebietes der WEMAG Netz GmbH befindet und 
sich dort keine Anlagen des Betreibers befinden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass im Geltungsbe-
reich der Planung gesetzlich geschützte Festpunkte der amtlichen ge-
odätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
vorhanden sind. 
 
Die Anlagen werden nachfolgend geprüft.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Festpunkte durch entspre-
chende Vermessungsmarken gekennzeichnet sind und diese gesetz-
lich geschützt sind. 
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Die gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Vermessungsmarken wer-
den zur Kenntnis genommen und sind grundsätzlich zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Anträge auf Verlegung der 
Festpunkte rechtzeitig vor Baubeginn gestellt werden können. 
 
 
 
Das beigefügte Merkblatt wird zur Kenntnis genommen und im Rah-
men der weiteren Planung beachtet. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der zuständige Landkreis 
wurde im Rahmen der Beteiligung ebenfalls um die Abgabe einer Stel-
lungnahme gebeten. 
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Die Übersichtskarte wird zur Kenntnis genommen. Die Anlagen zu den 
Vermessungspunkten werden nachfolgend geprüft. 
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Die dargestellte Vermessungsmarke der Hierarchiestufe D befindet 
sich innerhalb des Plangebietes innerhalb eines festgesetzten Grün-
streifens und sollte daher keine Beeinträchtigungen erfahren. Die Ver-
messungsmarke wurde nachrichtlich in die Ursprungsplanung aufge-
nommen und ist ebenso Bestandteil der 1. Änderung und Ergänzung 
des Bebauungsplanes Nr. 9. 
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Der dargestellte Nivellementpunkt befindet sich außerhalb des Gel-
tungsbereiches der Planung und wird somit nicht beeinträchtigt. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die genannten An-
lagenbetreiber durch die Planung nicht betroffen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf bestätigt, dass der dargestellte Bereich der 
Anfrage entspricht. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass im angefragten 
Bereich keine Anlagen oder zurzeit laufende Planungen der genannten 
Anlagenbetreiber vorhanden sind und somit keine Einwände gegen 
das Vorhaben erhoben werden. 
 
Die Auflage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die beigefügte Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Bestandspläne werden nachfolgend überprüft. 
 
Der Hinweis auf die Schutzanweisung wird zur Kenntnis genommen. 
Diese ist grundsätzlich zu beachten. 
 
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rah-
men der Baumaßnahmen beachtet. 
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Der beigefügte Bestandsplan wurde überprüft. Östlich des Plangebie-
tes sind im Bereich des Rasthofes Telekommunikationslinien der 
WEMACOM vorhanden. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass der Änderung über 
den Bebauungsplan Nr. 9 aus forstrechtlicher Sicht zugestimmt wird. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Forstamt Grevesmühlen für 
die genannten Flurstücke zuständiger Vertreter der Landesforstanstalt 
ist. 
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Die Definition des Waldes nach Landeswaldgesetz wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von dem geplanten Vorhaben 
Wald betroffen ist. 
 
Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass im Süden und Westen 
des Geltungsbereiches Waldflächen vorhanden sind, die in den Be-
bauungsplan aufgenommen wurden. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass zur Sicherung vor Gefahren 
ein Abstand von 30 m zum Wald einzuhalten ist und dass der gesetz-
lich vorgeschrieben Waldabstand korrekt in die Planzeichnung über-
nommen wurde. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Ausnahmen gemäß Waldab-
standsverordnung zugelassen werden können. Die Gemeinde Selms-
dorf hatte im Rahmen der Genehmigung des Ursprungsplanes einen 
Hinweis in die Planung aufgenommen, dass Ausnahmen gemäß § 2 
Waldabstandsverordnung zulässig sind. Da dieser Hinweis nicht Be-
standteil der 1. Änderung des Bebauungsplanes ist, gilt dieser unver-
ändert weiter fort. Die Unterlagen werden entsprechend geprüft. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass der 1. Änderung 
und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 9 aus forstrechtlicher Sicht 
zugestimmt wird. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass Vodafone 
Deutschland keine Einwände gegen die vorgelegte Planung geltend 
macht, da sich im Planbereich keine Telekommunikationsanlagen des 
Unternehmens befinden bzw. eine Neuverlegung nicht geplant ist. 
 
Die Hinweise zum Breitbandausbau der Vodafone GmbH werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund des ört-
lich begrenzten Umfangs der Planung und fehlender Landesrelevanz 
das LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig ist. 
 
Im Rahmen der Beteiligung wurde auch der zuständige Landkreis zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Der Hinweis, dass in Mecklenburg-Vorpommern Munitionsfunde nicht 
auszuschließen sind, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden zur Kennt-
nis genommen und sind grundsätzlich zu beachten. 
 
Der Hinweis zum Munitionsbergungsdienst wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Hinweise zur Kenntnis. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Industrie- und 
Handelskammer zu Schwerin die Erweiterung des Gewerbegebietes 
„Kurzstucken“ begrüßt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass auch das Ziel der Planung 
hochwertiges, ggf. technologieaffines Gewerbe anzusiedeln, Zustim-
mung seitens der IHK findet.  
Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Abstimmungen zum Ausbau 
adäquater Infrastrukturen bereits begonnen haben und auch erste Er-
schließungsarbeiten im Gewerbegebiet vollzogen wurden. 
Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur verkehrlichen Anbindung des 
Gewerbegebietes zur Kenntnis. Verbesserungen im Bereich des 
ÖPNV können jedoch nur in Zusammenarbeit mit dem Landkreis 
Nordwestmecklenburg erreicht werden. Derzeit prüft die NAHBUS 
Nordwestmecklenburg GmbH das vorhandene Streckennetz. 
 
Die Hinweise zur Energieversorgung werden zur Kenntnis genommen. 
Auch die Gemeinde Selmsdorf ist bestrebt ein zukunftsfähiges Gewer-
begebiet zu planen.  
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Bereits der Ursprungsbebauungsplan Nr. 9 setzt fest, dass auf mindes-
tens 25 % der Hauptdachflächen Anlagen zur Nutzung der Sonnen-
energie zu errichten sind.   
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass der Deutsche Wet-
terdienst keine Einwände gegen die vorgelegte Planung hat, da keine 
Standorte des DWD beeinträchtigt werden bzw. betroffen sind. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung nicht den öffent-
lich-rechtlichen Aufgabenbereich des DWD beeinflusst. 
 
Der Hinweis zu klimatologischen Gutachten wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Der Hinweis zur TÖB-Beteiligung wird zur Kenntnis genommen und bei 
der weiteren Planung berücksichtigt. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass aus zoll-
rechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen den Ent-
wurf bestehen. 
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Zu 2.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet im 
grenznahen Raum befindet. Die Hinweise zum Betretungsrecht wer-
den zur Kenntnis genommen und sind grundsätzlich zu beachten. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinden 
verpflichtet sind, die Löschwassergrundversorgung sicherzustellen. 
 
 
Die Hinweise zur Entnahme aus dem Trinkwasserversorgungssystem 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der erforderliche Löschwasser-
bedarf mindestens für eine Löschzeit von 2 Stunden zur Verfügung 
stehen muss und dass im Extremfall eine Löschwasserentnahmestelle 
bis zu 300 m vom Schutzobjekt entfernt liegen darf. Die Gemeinde hat 
sich bereits im Rahmen des Ursprungsplanes mit der Löschwasser-
versorgung auseinandergesetzt und entlang der Planstraßen Lösch-
wasserentnahmestellen vorgesehen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass vor Baubeginn keine Lösch-
wasserentnahmemöglichkeiten zur Verfügung stehen und diese in 
zentraler Lage zu errichten sind. Die Gemeinde weist darauf hin, dass 
im Rahmen des Bebauungsplanes Löschwasserzisternen vorgesehen 
wurden. 
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Der Hinweis zur Nachbefüllung der Zisternen wird zur Kenntnis ge-
nommen und beachtet. 
Die Begründung behandelt die Parameter der Ver- und Entsorgung. Es 
wird zudem darauf hingewiesen, dass diese bereits im Ursprungsplan 
ausführlich erläutert wurden. Im Wesentlichen erfolgt die Löschwas-
serversorgung folgendermaßen:  
Um die notwendige Löschwassermenge von 96 m³/h für einen Zeit-
raum von zwei Stunden bereitstellen zu können, wird eine Kombination 
aus Hydranten und Löschwasserzisternen vorgesehen.  
Die Löschwasserzisternen werden nahe den Wendeanlagen festge-
setzt. Diese haben jeweils ein Fassungsvermögen von 100 m³. Er-
gänzt wird die Löschwassermenge über das Trinkwassernetz. Das 
Wasserversorgungsnetz der Ortslage Selmsdorf ist in den vergange-
nen Jahren durch den Zweckverband ausgebaut worden. Im Plange-
biet sind zu diesem Zweck ein Oberflur- und drei Unterflurhydranten 
geplant. Die neuen Hydranten sind mit dem Zweckverband Greves-
mühlen vertraglich zu binden. 
 
Der weitere Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist grundsätz-
lich zu beachten. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass die Stadt Dassow 
keine weiteren Anregungen oder Hinweise zur vorgelegten Planung 
vorzubringen hat. 
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